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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.03.1988

Norm

ABGB §1026

Rechtssatz

Hat der Machtgeber einmal wirksam eine Vollmacht erteilt und dies auch nach außen kundgegeben, dann muß er die

Bevollmächtigung solange gegen sich gelten lassen, bis er den dadurch gescha7enen äußeren Tatbestand der

Bevollmächtigung wieder beseitigt, indem er auch die Aufhebung der Vollmacht mit dem verkehrsüblichen Mitteln und

mit der verkehrsüblichen Sorgfalt kundgibt.

Entscheidungstexte

3 Ob 580/87

Entscheidungstext OGH 23.03.1988 3 Ob 580/87

Veröff: SZ 61/75 = JBl 1988,515 = NZ 1989,125
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Beisatz: Die Beweislast dafür, daß der Dritte von der Aufhebung der Vollmacht gewußt oder schuldhaft nicht

gewußt hat - bereits leichte Fahrlässigkeit schadet - trifft den Machtgeber. (T1)
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